
Heimstättenvermerkes im Grundbuche entgegen. Die 
Aufrechterhaltung der Heimstätteneigenschaft liegt 
heute sowohl im Interesse des Heimstätters, der hier
durch nunmehr wirklich den Schutz des Gesetzes ge
nießen kann, wie auch im Interesse unserer staatlichen 
Ordnung. Es besteht grundsätzlich ein Bedürfnis, für 
eine ordnungsgemäße Nutzung dieser Grundstücke 
Sorge zu tragen. Es gilt, Spekulationen, Teilung und 
Belastung der Grundstücke sowie zweckwidrige Ver
mietung oder Verpachtung zu verhindern. Dabei ist es 
nicht ohne Bedeutung, daß bei der Ausgabe bzw. Neu
ausgabe von Heimstätten besonders Menschen gefördert 
werden können, die sich um unseren demokratischen 
Aufbau verdient gemacht haben.

So kann es nur darauf ankommen, diejenigen gesetz
lichen Bestimmungen nicht mehr anzuwenden, die aus
gesprochen faschistisches Gedankengut enthalten. Die 
Mehrzahl der Änderungen des Reichsheimstätten
gesetzes im Jahre 1937 betrafen organisatorische Fra
gen im Zuge der Zentralisierung der Aufgaben und 
Funktionen, gegen deren Weitergeltung keine Bedenken 
bestehen. Der faschistische Katalog der Anwärter in 
dem neuen § 2 des Gesetzes ist ungültig. Dasselbe muß 
von der Vorschrift für „Volksdeutsche“ in § 7 der Aus- 
führungsVO vom 19. Juli 1940 (RGBl. I S. 1027) gelten. 
Die im V. Abschnitt der AusführungsVO getroffenen 
Bestimmungen über Erbfolge sind weitgehend dem 
Preußischen Ausführungsgesetz vom 18. Januar 1924 
(GS S. 49) entnommen, durch die Zwecke des Gesetzes 
selbst begründet und wurden somit nicht ausgelöst 
durch faschistische Vorstellungen über „Blut und Bo
den“. Deshalb bestehen auch gegen deren weitere An
wendung keine Bedenken.

In diesem Zusammenhang erscheint es zweckmäßig, 
eine Einzelfrage zu besprechen, die oft zu Schwierig
keiten bei der Anwendung des Gesetzes geführt hat 
und zu der das Urteil des OLG Halle vom 6. März 1952 
auffälligerweise nicht Stellung genommen hat. § 20 
der AusführungsVO bestimmt, daß der Heimfall
anspruch innerhalb von 6 Monaten von dem Zeitpunkt 
an geltend gemacht werden muß, in dem der Ausgeber 
von dem Eintritt des Heimfallanspruchs Kenntnis er
hielt. Es ist nun wiederholt die Auffassung vertreten 
worden, daß dies auch für § 12 Abs. 1 Buchstabe b gelte, 
d. h. für den Fall, daß der Heimstätter die Heimstätte 
nicht dauernd selbst bewohnt. Hiernach wäre also nach 
Ablauf von 6 Monaten nach Kenntniserlangung der 
fremden Nutzung die Geltendmachung des Heimfall
anspruchs ausgeschlossen.

Diese Auffassung ist jedoch irrtümlich. Im Falle 
des § 12 Abs. 1 Buchstabe b (wie auch im Falle des 
§ 17 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der AusführungsVO) kann der 
Heimfallanspruch erst dann ausgeübt werden, „wenn 
der Heimstätter eine ihm von dem Ausgeber schriftlich 
zur Abhilfe gesetzte angemessene Frist erfolglos ver
streichen läßt“. Bei dieser Rechtsgestaltung kann das 
Gesetz nur so ausgelegt werden, daß der Heimfall
anspruch erst endgültig eintritt, wenn bis zum Frist
ablauf der Heimstätter keine Abhilfe getroffen hat, 
weil er ja bis dahin die endgültige Entstehung des 
Heimfallanspruchs abwehren kann. Im Falle einer 
Fristsetzung beginnt somit die Sechsmonatefrist erst 
mit dem Ende der durch den Ausgeber erfolglos ge
setzten Frist zu laufen. Bei einer anderen Betrachtungs
weise würde das Gesetz auch die Frage unbeantwortet 
lassen, innerhalb welchen Zeitraums nach ergebnis
losem Fristablauf nunmehr der Heimfallanspruch aus
geübt werden kann.

Der Auffassung des Urteils, daß auf die Verhältnisse 
des Einzelfalls abzustellen ist, wenn der Heimstätter 
wegen der Wohnraum- und Zuzugsbestimmungen das 
Heimstättengrundstück nicht selbst bewohnen kann, 
ist beizutreten. „In absehbarer Zeit“ (AusführungsVO 
§ 18) heißt, daß im Augenblick der Entscheidung ab
sehbar sein muß, wann der Grund zur Abstandnahme 
vom eigenen Bewohnen entfällt. Diese Absehbarkeit 
fehlt in der Regel dann, wenn unbestimmbare Faktoren 
auf die Zeitbemessung einwirken, auf deren Gestaltung 
der Heimstätter selbst keinen Einfluß hat.

Bei der weiteren Ausgestaltung des Heimstätten
rechts durch die Gesetzgebung werden diejenigen 
Grundsätze zu verwirklichen sein, die bereits anläßlich 
einer Stellungnahme zu Fragen des Erbbaurechts aus

geführt wurden1). Allein die Tatsache, daß die Grund
stücke, um deren Besiedelung es sich handeln wird, 
volkseigen sind, verbietet deren Veräußerung und 
fordert eine grundsätzlich neue Regelung über deren 
Nutzung. Es ist damit zu rechnen, daß in der weiteren 
Zukunft die Ausgabe von Heimstätten nicht mehr in
Betracht kommt. Hauptabteilungsleiter D r. A r t z t

Slraf recht
SMAD-Befehl Nr. 160; § 1 SpekulationsVO.
Mißbräuchliche Benutzung von Sollgutschriften kann 

Sabotage im Sinne des SMAD-Befehls Nr. 160 sein.
OLG Halle, Urt. vom 25. Januar 1952 — 1 Ss 399/51.

Der Angeklagte war Mitglied einer Klassifizierungskornmis- 
sion bei der VdgB, die u. a. die Aufgabe hatte, die zur 
Schlachtung aufgetriebenen Tiere darauf zu überprüfen, ob 
sie noch als Nutzvieh Verwendung finden könnten. In dieser 
Eigenschaft hat der Angeklagte aus dem Schlachtviehauftrieb 
einen Ochsen und eine Kuh entnommen und der VVEAB entgegen 
einer Anordnung der DWK als Gegenleistung sog. Sollgut
schriften übergeben. Die Sollgutschriften hatte der Ange
klagte zum Normalpreis von einem Bauern käuflich erworben.

Der Angeklagte hat die von ihm aus den Schlachtviehauf
trieben entnommenen Tiere weiterverkauft und -vertauscht 
und sich durch diese Manipulationen Sollgutschriften über 
etwa 2000 kg verschafft, die er dann dem Freien Markt zur 
Verfügung stellte. Dafür erhielt der Angeklagte unter Zu
grundelegung des fünffachen Preises der zur Pflichtablieferung 
gekommenen Tiere einen Betrag von etwa 8700 DM.

Das Landgericht verurteilte den Angeklagten wegen eines 
fortgesetzten Verbrechens der Sabotage gemäß Befehl Nr. 160 
der SMAD in Tateinheit mit § 1 SpekulationsVO.

Gegen dieses Urteil richtete sich die Revision des Ange
klagten, die vom OLG als unbegründet zurückgewiesen wurde.

Aus den G r ü n d e n :
Die Revision übersieht zunächst, daß der Angeklagte 

niemals berechtigt gewesen war, anfallendes Nutzvieh 
s i c h  s e l b s t  zuzuführen. Daran ändert auch nichts 
die Tatsache, daß der Angeklagte selbst Eigentümer 
einer Neubauernstelle gewesen ist. Die Zuteilung von 
Nutzvieh aus dem Auftrieb an Neu- und Kleinbauern 
war nicht Sache des Angeklagten. Darüber hatte viel
mehr allein die VVEAB im Einvernehmen mit der 
VdgB zu entscheiden. Daß bei einer solchen Entschei
dung natürlich nur solche Neu- und Kleinbauern zu 
berücksichtigen waren, die einen schwachen Nutzvieh
bestand hatten und aus diesem Grunde dringend 
Nutzvieh zur Aufzucht in ihrer Wirtschaft benötigten, 
ist selbstverständlich. In keinem Falle hatten Neu- 
und Kleinbauern Anspruch auf solches Vieh, wenn 
sie die Tiere nicht zur Aufzucht, sondern zu Speku
lationszwecken benötigten, wie das bei dem Angeklag
ten der Fall war. Hinzu kommt aber, daß der An
geklagte sich nicht nur eigenmächtig unberechtigt Vieh 
selbst zuteilte, sondern daß er dafür nicht einmal, wie 
in der Anordnung der DWK vom 19. Januar 1949 vor
gesehen war, Schlachtvieh, sondern Sollgutschriften 
gegenlieferte, die er vorher in spekulativer Absicht 
erworben hatte. Die Gegenlieferung von Schlachtvieh 
war aber angeordnet und auch notwendig, um die 
Lücke in der Fleisch- und Fettversorgung der Bevölke
rung, die durch die Herausnahme der Nutztiere aus 
dem Auftrieb entstanden war, zu schließen. Dadurch, 
daß der Angeklagte sich einmal selbst eigenmächtig 
und unberechtigterweise Nutzvieh aus dem Schlacht
auftrieb zuteilte und entgegen den Anordnungen dafür 
nicht einmal Schlachtvieh gegenlieferte, hat er gegen 
die wirtschaftlichen Maßnahmen der deutschen Selbst
verwaltungsorgane verstoßen.

Abgesehen davon, daß es zur Erfüllung des Tatbe
standes der Sabotage nicht darauf ankommt, ob der 
wirtschaftsschädigende Erfolg bereits eingetreten ist 
— es genügt schon die Gefährdung —, hat die Kammer 
die Sabotage des Angeklagten nicht nur in der Her
ausnahme dieser beiden Tiere aus dem Auftrieb er
blickt, sondern vor allem auch in den Manipulationen, 
die der Angeklagte R. mit diesen Tieren und den 
Sollgutschriften, die er sich auf alle mögliche Art und 
Weise beschaffte, betrieben hat.

Die Auffassung der Revision, daß die freien Auf
kaufpreise als eine Belohnung dafür gedacht waren, 
daß die Erzeuger ihr Fleischsoll übererfüllt hatten, und 
diese Belohnung ihnen aber schon in dem Augenblick 
zugeteilt wurde, in dem sie die entsprechenden Soll-
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1 NJ 1951 S. 76 und NJ 1952 S. 117.


